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Terminsetzung nnd Ausschreibungen in Sachen eidgenössischer
Subventionen.

Vorstehende zwei Ankündigungen, die wir unverkürzt aufgenommen haben,

zeigen in einem gleichzeitigen Doppelbeispiel, in welcher Weise gelegenthch in
solchen Dingen vorgegangen wird, und wir halten es für eine Pflicht der

pädagogischen Presse, hier den Anfängen zu wehren.
1. Der bernische Erziehungsdirektor schreibt unterm 24. April 1886 einen

Bildungskurs unter Bundessubvention für Lehrer an Handfertigkeits- und

Fortbildungsschulen in Bern aus. Man möge sich bis zum 15. Mai melden. Die

Anzeige erscheint in der Aprilnummer des „Pionier" ; weder die „Schweiz.

Lehrerzeitung", noch das „Schularchiv" (das doch eine besondere Beilage „Die
gewerbliche Fortbildungsschule" besitzt), noch, wie es scheint, irgend ein anderes

pädagogisches Blatt (nicht einmal das „Berner Schulblatt") hat eine Mitteilung
erhalten. Nachdem dann der Termin verstrichen, enthält die „Schweiz.
Lehrerzeitung" nachträglich noch die Mitteilung und zugleich die Nachricht, dass der

Termin auf den 25. Mai verlängert worden, natürlich zu kurze Frist, als dass

ein monatlich erscheinendes Blatt die Anzeige rechtzeitig bringen könnte.
2. Der schweizerische landwirtschaftliche Verein erlässt ein Programm und

Ausschreibung von Stipendien unter Bundessubvention von Schulgärten. Man

möge sich bis zum 10. April 1886 melden. Am 15. April bringt das amtliche
Schulblatt des Kantons St. Gallen diese Ausschreibung mit dem Bemerken,
dass das Erziehungsdepartement für st. gallische Anmeldungen das Gesuch um

Verlängerung der Frist bis 1. Mai gestellt habe. Der Ende April erschienene

„Pionier" erbittet Anmeldungen „sofort*. Wiederum haben wir bei den andern

Schulzeitungen keine Spur gefunden, dass ihnen die Ausschreibung zugestellt
worden sei, auch bei solchen nicht, die letztes Jahr ausdrücklich und in extenso

auf die Sache aufmerksam machten.
Um in solchen Dingen auf dem Laufenden zu sein, haben wir letztes Jahr

sowohl das „Bundesblatt" als das „Schweiz. Handelsamtsblatt" (Organ des

Handelsdepartements) in der Schulausstellung angeschafft und sehen jedesmal
für die „Pädagogische Chronik" die betreffenden Nummern durch. Aber so weit
wir diess bei der Schwierigkeit, sich in diesen Blättern zu orientiren, mit Sicherheit

sagen können — wir mussten lügen, wenn wir irgend eine Andeutung über diese

beiden mit eidgenössischer Subvention aufrückenden Ausschreibungen gesehen hätten.

Wäre es wirklich zu viel verlangt, wenn der Bund für solche schweizerische

Kurse oder Subventionen die Forderungen aufstellte :

1. dass entweder die politische und fachmännische Presse der gesamten
Schweiz die Ankündigung zugesandt erhielte oder dass diese wenigstens
in einem offiziellen Organ des Bundes allgemein zugänglich gemacht würde?

2. dass die Anmeldungsfristen vorherige allgemeine Verbreitung der Ankün¬

digung ermöglichen? Hz.


	Terminsetzung und Ausschreibung in Sachen eidgenössischer Subventionen

